
 
 

Antwort zur Anfrage Nr. 2006/2012 der CDU-Stadtratsfraktion betreffend 

Geschwindigkeitskontrollen in Mainz (CDU) 

 

Allgemein:  

Die Überwachung der innerörtlichen Geschwindigkeit hat als vorrangiges Ziel die 

Verkehrsunfallprävention. Kontrollen erfolgen nicht nur an Unfallschwerpunkten, 

sondern auch an sonstigen Gefahrenstellen, insbesondere in Bereichen mit hohem 

Verkehrsaufkommen und in solchen, in denen die Geschwindigkeit oftmals erheb-

lich überschritten wird. Auf diesem Wege sollen die Verkehrsteilnehmer zu ver-

kehrsgerechten und rücksichtsvollem Verhalten veranlasst werden. Auch Be-

obachtungen und Anregungen von Bürgen zu Geschwindigkeitsübertretungen 

und der damit verbundenen Lärmbelastung werden berücksichtigt. Jeder Ver-

kehrsteilnehmer kann solches "Abkassieren" durch verkehrsgerechtes Verhalten 

vermeiden, indem er sich an die geltende Rechtslage hält.  

 

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 

 

1. Was waren seit März 2011 die 20 häufigsten Orte im Stadtgebiet, an denen 

geblitzt wurde? 

 

- siehe S. 2  

 

Erläuterung zum Messstellenstatus:  

BA = Bürgeranfragen 

GS/U = Gefahrenstelle plus Unfälle 

UHS = Unfallhäufigkeitsschwerpunkt 



 



 

 

2. Wie viele Unfälle gab es seit 2011 an diesen 20 Orten? 

 

- siehe Anlage – 
 

 
 



 
 

 

 



 



3. Welche Einnahmen hat die Stadt Mainz seit März 2011 durch die Geschwin-

digkeitskontrollen generiert (bitte Gesamtangabe und Angabe pro Quar-

tal)? 

 

01.03.2011-31.03.2011 Soll   50.235,28 €   Ist    48.634,12 € 

01.04.2011-30.06.2011 Soll 259.775,04 €  Ist  249.322,67 € 

01.07.2011-30.09.2011 Soll 396.648,58 €  Ist  379.156,45 € 

01.10.2011-31.12.2011  Soll 323,437,18 €  Ist  308.052,44 € 

01.01.2012-31.03.2012 Soll 262.771,62 €  Ist  249.521,73 € 

01.04.2012-30.06.2012  Soll 256,082,02 €  Ist  239.714,84 € 

01.07.2012-30.09.2012   Soll 279.954,63 €  Ist  249.711,30 € 

01.10.2012-31.10.2012     Soll   89.398,32 €  Ist     64.540,07 € 

01.03.2011-31.10.2012   Soll  1.918,302,67 €  Ist    1.788.653,62 € 

  

Soll/Ist-Abweichung, da noch nicht alle Verfahren durch Zahlung, Nieder-

schlagung etc. erledigt sind. 

 

Stand 28.11.2012  

 

4. Wie hoch sind die Kosten für die Kontrollen des fließenden Verkehrs? Hierbei 

sind Personalkosten sowie ggf. erhöhte Kosten für den Verwaltungsaufwand, 

d.h. Beitreibung von Buß- bzw. Verwarnungsgeldern, Bearbeitung von 

Rechtsmitteln etc. aufzuführen. 

 

Personalkosten vom 01.03.2011 bis 31.10.2012 942.931.33 € 

  

Der Mehraufwand bei der Bearbeitung von Rechtsmitteln und Weiterleitung 

der zu vollstreckenden Forderungen an die Finanzverwaltung ist im wesentli-

chen Kosten in den  Aufwendungen in der Bußgeldstelle enthalten. Die Buß-

geldstellensachbearbeiter bearbeiten gleichermaßen die erhöhten Fallzah-

len im ruhenden Verkehr.  

 

Mainz, 04.12.2012 

 

gez. Eder 

 

Katrin Eder 

Beigeordnete  


